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A ALLGEMEINER TEIL 

A.1 Anlass und Ziel der Planung 

In dem Ortsteil Südmoslesfehn befand sich an der Brücke über den Küstenkanal ein traditionelles Gast-

haus mit Hotel, Saal und Kegelbahn („Moslesfehner Brückenhaus“). Nach dem Rückzug der Gastwirts-

familie konnte kein neuer Betreiber gefunden werden, so dass das Haus zunächst leer fiel. Nach einem 

Eigentümerwechsel wurde der Hotelteil des Bestandsgebäudes in ein sog. Boarding-House umgenutzt, 

um dort Flüchtlingen Unterkünfte bereitzustellen. Andere Teile des Bestandsgebäudes wurden abgeris-

sen. Auf der sich ergebenden Fläche sowie auf Teilen des bisher ungenutzten Geländes wurde der Bau 

von zweigeschossigen Wohngebäuden für Geschosswohnungsbau genehmigt und begonnen (Stand 

Oktober 2023).  

Das Plangebiet und seine Umgebung haben aufgrund seiner Lage und der (früher) vorhandenen Nut-

zungen für die Dorfgemeinschaft, aber auch für die Gemeinde eine besondere Bedeutung. Die Brücke 

über den Küstenkanal stellt verkehrstechnisch eine wichtige Verbindung zur Bundesstraße B 401 dar. 

Hier am südlichen Brückenkopf befindet sich eine öffentliche Grünfläche mit einem Denkmal zu Ehren 

der gefallenen Soldaten aus beiden Weltkriegen. Jenseits der Korsorsstraße hat die Dorfgemeinschaft 

selbst mit großem Aufwand ein Spielgelände („Mokiberg“) hergestellt. Südlich der Diedrich-Dannemann-

Straße befinden sich die gut frequentierten Sportanlagen des SV Moslesfehn. Im weiteren Verlauf er-

streckt sich beidseitig der Diedrich-Dannemann-Straße und der Korsorsstraße durch Einfamilienhäuser 

geprägte Bebauung. Der Gaststättenbetrieb hatte so im Dorfleben eine zentrale Rolle. Für die noch 

unbebauten Grundstück(teil)e in diesem Bereich konnten jedoch nie weitere ergänzende dorfverträgli-

che Nutzungen etabliert werden.  

Mit dem Eigentümerwechsel konnte nun ein weiteres Entwicklungsthema der Gemeinde, aber auch von 

Südmoslesfehn, aufgegriffen werden, indem der Schwerpunkt der Entwicklung nun in der Schaffung 

von Wohnraum und zwar auch für verdichtete Bauformen gelegt werden soll. Dafür bieten sich die in-

nerörtlich gelegenen Flächen besonders gut an. Dazu passt weiterhin die im verbleibenden Gebäude-

bestand schon erfolgte Umnutzung als Boarding-House, während das Erdgeschoss auch für soziale 

Einrichtungen (z.B. Kita) genutzt werden könnte.  

Insgesamt handelt es sich aber mit diesen Nutzungszielen um eine Abkehr von der bisher hier vorge-

sehenen gemischten Nutzung, für das sich auch langfristig realistischer Weise kein geeignetes Ge-

werbe finden wird, zu einem Schwerpunkt der Wohnnutzung.  

Um die geplante Wohnnutzung ermöglichen zu können, ist die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 

erforderlich, der hier bisher als Art der zulässigen Nutzung ein Mischgebiet vorsah und wo nach der 

Planänderung Nutzungen eines Allgemeinen Wohngebietes erfolgen können.  

A.2 Verfahren 

Die 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 dient der Innenentwicklung von Südmoslesfehn in einem 

teilweise bebauten, innerörtlichen Bereich an der Korsorsstraße / Einmündung Diedrich-Dannemann-

Straße als Nachverdichtung und Wiedernutzbarmachung  innerhalb der Ortslage. Es handelt sich damit 

um einen Bebauungsplan im Sinne des § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung).  
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Um das Aufstellungsverfahren nach den Bestimmungen des § 13a BauGB durchführen zu können, 

müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, die im § 13a BauGB genannt sind: 

 

§13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB  

zu erfüllende Bedingung Festgesetzte Größe der Grundfläche < 20.000 m², ggfs. zusammen 
mit anderen Plänen im engen räumlichen, zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang 

Inhalt Bebauungsplan Nr. 34, 
7. Änderung 

Festgesetzte Grundfläche  
WA1  4.969 m² x GRZ 0,4 = 1.987 m² 
WA2  2.414 m² x GRZ 0,5 = 1.207 m² 
 
Weitere Bebauungspläne im engen räumlichen, zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang werden nicht im beschleunigten Verfahren aufgestellt oder 
geändert. 

Bedingung erfüllt ja, da Größe der Grundfläche zusammen 3.194 m² 
also < 20.000 m² 

 

§13a Abs. 1 Satz 4 BauGB 

zu erfüllende Bedingung Planung darf nicht die Zulässigkeit eines Vorhabens begründen, das 
der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) nach UVPG unterliegt. 

Inhalt Bebauungsplan Nr. 34, 
7. Änderung 

im WA sind keine Vorhaben zulässig, die der Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach UVPG unterliegen 

Bedingung erfüllt ja 

 

§13a Abs. 1 Satz 5 BauGB 

zu erfüllende Bedingung 
Es dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen. (Natura 
2000 Gebiete)  
Und es dürfen keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Pla-
nung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten sind. 

Inhalt Bebauungsplan Nr. 34, 
7. Änderung 

Natura 2000 Gebiete, Europäische Schutzgebiete, Vogelschutzge-
biete sind nicht betroffen. 

Anlagen, die Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswir-
kungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG unterlie-
gen, sind nicht geplant und nicht vorhanden. 

Bedingung erfüllt ja 

 

Da die Bedingungen des §13a BauGB erfüllt werden, kann der vorliegende Bebauungsplan im be-

schleunigten Verfahren aufgestellt werden.  
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A.3 Örtliche Situation 

Das Plangebiet liegt im Norden der Gemeinde Wardenburg in der Ortschaft Südmoslesfehn. Es befindet 

sich zwischen der Diedrich-Dannemann-Straße und dem Küstenkanal und wird im Westen von den 

Grünanlagen an der Korsorsstraße begrenzt.  

In dem Plangebiet ist im nördlichen Bereich bereits Wohnbebauung mit einem eingeschossigen Einzel-

haus mit angrenzenden Nebenanlagen in einem Hausgarten vorhanden. Daneben befindet sich ein 

größeres Gebäude, bei dem es sich um den Hauptgebäudeteil der ehemaligen Gaststätte „Moslesfeh-

ner Brückenhaus“ handelt. Nachdem südliche Gebäudeteile mit Saal und Kegelbahn entfernt wurden, 

ist die ehemalige eigentliche Gaststätte mit Hotelzimmern erhalten worden.  

Etwa in der Mitte des Plangebietes, wo Teile der ehemaligen Gaststätte entfernt wurden, haben Bauar-

beiten für zwei 6-Familienhäuser begonnen. Bei dem Bereich direkt an der Diedrich-Dannemann-Straße 

handelt es sich um eine innerörtliche unbebaute Brache, die teilweise auch für Materiallagerung der 

Baustelle genutzt wird. 

Westlich neben dem (ehemaligen) Gebäudebestand liegen zwei Grünflächen, die zusammen mit den 

Gehölzen am Kanal, der südwestlich der Korsorsstraße liegenden Spiel- und Grünfläche und dem Ge-

hölzbestand auf den sich hier verzweigenden Straßen eine besondere städtebauliche Situation im Dorf 

ergeben. Früher hatte der Bereich durch die Traditionsgaststätte an der Kanalquerung eine hohe Be-

deutung im Leben der Dorfbewohner. Auch heute noch ist die Grünanlage mit dem Ehrenmal zum Ge-

denken an die in den Weltkriegen gefallenen Soldaten aus Südmoslesfehn von Bedeutung. Der Spiel-

platz und die Sportanlagen südlich vom Plangebiet haben in der Dorfgemeinschaft ebenfalls eine zent-

rale Funktion.  

Östlich des Plangebietes befindet sich weitere Wohnbebauung, überwiegend als eingeschossige Ein-

familienhäuser und zumeist auf sehr großen Grundstücken mit Hinterliegererschließung von der Died-

rich-Dannemann-Straße. 

Die Ortschaft Südmoslesfehn ist aus einer alten Fehnkultur entstanden, deren typische Kolonatsstruktur 

südlich der Diedrich-Dannemann-Straße mit den an der Straße stehenden Häusern und den sich da-

hinter erstreckenden Schlägen zur landwirtschaftlichen Nutzung noch erkennbar ist. Der Ursprung der 

Entwicklung liegt allerdings in dem alten Gebäudebestand direkt am Küstenkanal mit einer dort verlau-

fenden schmalen Straße, die heute nur noch als schmaler, informeller Weg vorhanden ist. Die Diedrich-

Dannemann-Straße wurde erst später zur weiteren Erschließung des Dorfes angelegt.  
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Abb. 1: Luftbild LGLN, Abfrage Oktober 2023 

 

A.4 Planungsvorgaben 

A.4.1 Raumordnung 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen haben die Gemeinden ihre raumbeanspruchenden und raumbe-

einflussenden Planungen an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 

Für den Landkreis Oldenburg wurde 2011 die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogram-

mes RROP beschlossen. Da zurzeit noch kein gültiges RROP vorliegt, ist das Landes-Raumordnungs-

programm 2017 (LROP) des Landes Niedersachsen ist in der Änderungsverordnung vom 17.09.2022 

zu beachten. 
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Abb. 2: Ausschnitt LROP 2017, ohne Maßstab 

 

Von den zeichnerischen Darstellungen des LROP 2017/2022 ist das Plangebiet nicht betroffen. Nördlich 

direkt angrenzend an das Plangebiet befindet sich ein Vorranggebiet für die Schifffahrt (Küstenkanal). 

Weiter nördlich ist die B401 vorzufinden, die als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße dargestellt ist 

Da im vorliegenden Fall im Wesentlichen bestehende Strukturen angemessen weiterentwickelt werden, 

steht die vorliegende 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 im Einklang mit den Zielen und Grunds-

ätzen des Landes-Raumordnungsprogramms. 

A.4.2 Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Wardenburg wurde im Jahr 2002 wirksam. 

 

Abb. 3: Ausschnitt Flächennutzungsplan mit Plangebiet (gelb), ohne Maßstab 

 

Plangebiet 
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Der Geltungsbereich ist als gemischte Baufläche umgeben von Wohnbaufläche dargestellt. Die vorhan-

denen Grünflächen wurden bei der generalisierenden Darstellung des FNP als Teil der Verkehrsfläche 

gesehen und haben, nach Planzeichenverordnung nicht ganz richtig, keine Farbdarstellung erhalten.  

Die Festsetzungen im Plangebiet als Allgemeines Wohngebiet weichen somit von den Darstellungen 

des Flächennutzungsplanes ab. Durch die Änderung des Bebauungsplans wird die geordnete städte-

bauliche Entwicklung des Gemeindegebietes aber nicht beeinträchtigt. Da die Änderung des Bebau-

ungsplans im beschleunigten Verfahren. §13a BauGB durchgeführt wird, ist kein gesondertes Ände-

rungsverfahren für den Flächennutzungsplan erforderlich, sondern der Flächennutzungsplan ist in den 

abweichenden Teilen im Wege der Berichtigung anzupassen. 

A.4.3 Bebauungsplan  

Im Plangebiet ist der Bebauungsplan Nr. 34 in der Fassung der 2. Änderung seit 1996 rechtskräftig 

(BauNVO 1990).  

Im Folgenden werden zunächst die Festsetzungen der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 auf-

gelistet, die derzeit in dem Plangebiet gelten: 

- Mischgebiet (MI) 

- Öffentliche Grünflächen Zweckbestimmung „Parkanlage“ 

- im südlichen Teil höchstens eingeschossige Bebauung, im nördlichen Teil höchstens zweige-
schossige Bebauung 

- Grundflächenzahl (GRZ) 0,5 mit 50 % Überschreitungsmöglichkeit 

- Geschossflächenzahl (GFZ) 0,8 

- abweichende Bauweise – Gebäudelängen bis 70 m 

- Traufhöhe von 2,75 m bis 3,80 m für eingeschossige Gebäude, für zweigeschossige Gebäude 
max. 6,50 m 

- je Grundstück eine maximale Zufahrtsbreite von 5,00 m 

- Erhalt von Bäumen 

- großzügige überbaubare Flächen, im Süden in zwei Fenster gegliedert 

Darüber hinaus gelten die folgenden Örtliche Bauvorschriften:  

- Dachneigung 38-50 Grad bei eingeschossigen Gebäuden, Dachneigung 30-50 Grad bei zweige-
schossigen Gebäuden 

- Dachform: Sattel- oder Walmdächer,  

- Dachfarbe: rot / braun 

- Ausnahmen für Garagen und Nebenanlagen, untergeordnete Gebäudeteile, Anbauten und wenn 
zur „Energiegewinnung neue Technologien eingesetzt werden“ 
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Abb. 4: Ausschnitt Bebauungsplan Nr. 34, Stand der 2. Änderung mit Plangebiet (rot), ohne 

Maßstab 

 

Im Jahr 2012 wurden die Festsetzungen der Bebauungsplan Nr. 34 insgesamt mit der 4. Änderung um 

die folgende Festsetzung zu Mindestgrundstücksgrößen ergänzt. 
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A.4.4 Klimaschutz und Klimaanpassung § 1a Abs. 5 BauGB 

Aufgrund der zukünftigen klimatischen Entwicklungen, die sich voraussichtlich durch eine Tempera-

turerhöhung sowie zunehmende Extremwetterereignisse wie Starkregen- und winde auszeichnen wer-

den, sind die Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels und die Vorbeugung negativer Auswirkun-

gen wichtiger Bestandteil der gemeindlichen Planung. 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird nach § 1a Abs. 5 BauGB sowohl durch Maßnahmen, die 

dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel die-

nen, Rechnung getragen. 

Die steigende Nachfrage nach Wohnraum in der Gemeinde erfordert in dem Plangebiet eine weitere 

Bebauung. Durch die Planung wird eine Nachverdichtung innerhalb der Ortslage ermöglicht. Dadurch 

kann eine zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen für Neubauland und Erschließung vermieden wer-

den. Die Sicherung eines kühlen Kleinklimas wird durch Pflanzmaßnahmen auf den Stellplätzen und 

Grundstücken erreicht.  

 

A.4.5 Hochwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich gemäß der Nds. Umweltkarten nicht innerhalb eines Überschwemmungs-

gebietes nach § 76 Abs. 1 WHG und nicht in einem sog. Risikogebiet außerhalb von Überschwem-

mungsgebieten nach §78b WHG.  
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B INHALTE DER BEBAUUNGSPLANÄNDERUNG UND 
AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

B.1 Bauliche Nutzung 

B.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der Zielsetzung der Planung nun die bisherige Zulässigkeit der gemischten Nutzung 

durch im Wesentlichen Wohnnutzung abzulösen, wird als Art der Nutzung mit der Änderungsplanung 

ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Der Katalog des § 4 BauNVO für Allgemeine Wohnge-

biete bietet neben Wohnnutzung Möglichkeiten zur gebietstypischen, nicht störenden gewerblichen Nut-

zung. Möglich sind aber auch Anlagen z.B. für soziale Zwecke (z.B. Kita).  

Von dem Nutzungskatalog des § 4 BauNVO werden allerdings die sonst als Ausnahmen zulässigen 

Nutzungen von Gartenbaubetrieben und Tankstellen ausgeschlossen. Die Flächen sollen nicht einer 

flächenextensiven Nutzung, wie der eines Gartenbaubetriebes zur Verfügung gestellt werden, sondern 

es soll eine bauliche Nutzung erfolgen. Neben dem durch die Wohnnutzung zu erwartenden Fahrzeug-

aufkommen, sind weitere verkehrsintensive Nutzungen durch die Lage des Plangebietes nicht sinnvoll. 

Eine Tankstellennutzung ist mit häufigen An- und Abfahrten verbunden, sodass diese Nutzung hier aus-

geschlossen wird. Gestalterisch würde ein Tankstellengebäude auch zu einer städtebaulichen Fehlent-

wicklung an dieser zentralen Stelle in der Ortslage führen.  

B.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Aufgrund des bisher hier schon vorhandenen größeren Gebäudekomplexes der Gaststätte und der hier 

bisher geltenden Festsetzungen wird für das Plangebiet für Südmoslesfehn weiterhin eine verhältnis-

mäßig dichte Bebauung, z.B. für Geschosswohnungsbau ermöglicht. Während in weiten Teilen der ty-

pischen Siedlungsstruktur entlang der Diedrich-Dannemann-Straße und entlang der Korsorsstraße Ein-

familienhausbebauung in Hausgärten dominiert, soll an diesem zentralen Bereich in überschaubaren 

Umfang auch Geschosswohnungsbau ermöglicht werden. Damit wird das Spektrum an angebotenem 

Wohnraum erweitert und es wird Personen, die nicht oder nicht mehr in einem freistehenden Haus 

wohnen möchten oder können, eine Alternative im Dorf geboten.  

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 wird daher jetzt auch eine max. zweigeschossige Bebauung 

ermöglicht. Dabei werden aber Höhenbegrenzungen festgesetzt, die eine Traufhöhe von max. 6,50 m 

und eine Firsthöhe von max. 12,0 m ermöglichen. Diese Höhenentwicklung hat sich für Häuser mit bis 

zu 6 Wohnungen in Wardenburg als geeignet erwiesen, um neben den beiden Vollgeschossen auch 

Wohnungen im Dachgeschoss unterbringen zu können. Durch die Einschränkung insbesondere der 

Traufhöhe kann keine vollkommen überdimensionierte Bebauung entstehen.  

Die festgesetzte Grundflächenzahl GRZ und Geschossflächenzahl von 0,4 bzw. 0,8 wird die obere 

Grenze der Orientierungswerte des § 17 BauNVO gewählt. So ergibt sich ein Übergang zu der sonst in 

den benachbarten Allgemeinen Wohngebieten festgesetzten GRZ von 0,3 und der im Bestand im WA2 

verbleibenden GRZ von 0,5 (s.u.). Damit erfolgt eine Reduktion der bisher hier geltenden GRZ von 0,5, 

die den Nutzungen in einem eingeschossigen Mischgebiet bislang zugestanden wurde.  
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In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2 werden die bisherigen Festsetzungen für eine max. zweige-

schossige Bebauung bei einer GRZ von 0,5 und einer GFZ von 0,8 für einen nun kleineren Bereich 

beibehalten. Sowohl der nun zwar verkleinerte Gebäudebestand der ehemaligen Gaststätte als auch 

das bestehende Wohnhaus mit Nebengebäuden erfordern diese Maße. Aufgrund des vorhandenen, 

recht differenzierten Gebäudebestandes wird hier auf die Festsetzung von Trauf- und Firsthöhen ver-

zichtet. Da dieser hinterliegende Bereich nicht unmittelbar im Dorfbild in Erscheinung tritt, kann hier auf 

regelnde Festsetzungen verzichtet werden.  

Eine Überschreitung der GRZ für Nebenanlagen etc. gem. § 19 Abs. 4 BauNVO im WA1 bis 0,75 (statt 

0,6) wird gewährt, da die Einrichtung von mind. 2 Stellplätzen je Wohneinheit durch Festsetzung dieses 

Bebauungsplanes gefordert wird. Außerdem ergibt sich aus der Tiefe des Grundstückes, dass auch 

längere Zufahrten und Wege zur Erschließung erforderlich sein werden. Im WA2 gilt die regelmäßige 

Überschreitungsmöglichkeit des § 19 Abs. 4 BauNVO um 50%, so dass die GRZ2 hier ebenfalls 0,75 

beträgt. 

B.1.3 Bauweise/Anzahl der Wohnungen 

In dem gesamten Plangebiet dürfen nur Einzel- und Doppelhäuser in offener Bauweise, also mit Grenz-

abstand, errichtet werden. Im WA1 wird die Gebäudelänge dabei auf max. 20 m begrenzt. Dies trägt 

ebenfalls dazu bei, dass keine überdimensionierte Bebauung neben dem von Einfamilienhäusern ge-

prägten benachbarten Bereichen, stattfinden kann. 

Aus diesem Grund wird auch die Anzahl der zulässigen Wohnungen je Wohngebäude auf max. 6 be-

schränkt. Eine größere Anzahl würde dem dörflichen Charakter mit den überschaubaren Nachbarschaf-

ten nicht mehr entsprechen. Mit einer geringeren Anzahl ließen sich aber Wohngebäude, die auch mit 

einem Aufzug ausgestattet werden sollen, nicht wirtschaftlich errichten und betreiben.  

B.1.4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Anlässlich der beabsichtigten Nutzung wird die überbaubare Fläche mit der Änderungsplanung neu 

festgesetzt. Zugunsten einer flexiblen Nutzung des Plangebietes wird auf die Festsetzung von nicht 

überbaubaren Flächen in der Mitte des Plangebietes verzichtet. Die straßenseitigen, nicht überbauba-

ren Flächen entlang der Diedrich-Dannemann-Straße, die in einer Breite von 6 m beibehalten werden, 

sollen nicht von Garagen und Nebenanlagen bestimmt werden, die ein eher ungeordnetes Ortsbild be-

wirken würden. 

 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Unterschiede zwischen den Festsetzungen des Bebauungs-

planes Nr. 34, 2. Änderung, und der vorliegenden 7. Änderung deutlich. 

 Bebauungsplan Nr. 34 
i. d. F. der 2.Änd (1996) 7. Änderung 

Art der Nutzung MI WA 1 WA 2 

max. Geschos-
sigkeit 

I/II II II 

GRZ / GFZ 0,5/0,8 0,4/0,8 0,5/0,8 

GRZ 2 0,75 0,75 +50% 

Bauweise bis 70 m bis 20 m -- 
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 Bebauungsplan Nr. 34 
i. d. F. der 2.Änd (1996) 7. Änderung 

max. Anzahl WE -- 6 6 

max. TH 2,75 – 3,80/6,50 m 6,50 m -- 

max. FH -- 12,0 m -- 

Örtliche Bauvorschriften (siehe Kapitel C) 

Stellplätze -- 2 Stellplätze je Wohnung 2 Stellplätze je Wohnung 

Dachneigung in 
Grad 

38-50/30-50 30-50 30-50 

Dachform Sattel- oder Walmdächer 
Garagen und Nebenanla-

gen ausgenommen 

Sattel- oder Walmdächer, 
Krüppelwalmdächer, 

Garagen und Nebenanla-
gen ausgenommen 

Beschränkung der Gauben 

Sattel- oder Walmdächer, 
Krüppelwalmdächer, 

Garagen und Nebenanla-
gen ausgenommen 

Beschränkung der Gauben 

Dachfarbe rot / braun  rot / braun / anthrazit rot / braun / anthrazit 

Fassaden -- rot / hell rot / hell 

 

B.2 Grünordnerische Festsetzungen 

Der Bebauungsplan beinhaltet einige grünordnerische Festsetzungen, die der Durchgrünung des Ge-

bietes, der Bereicherung des Ortsbildes und der Minderung der nachteiligen Auswirkungen auf die Um-

welt dienen. Die Bedeutung des innerörtlichen Grüns für das Klima liegt in der Kühlung und Verduns-

tung, Luftreinigung und der verzögerten, reduzierten Ableitung überschüssigen Wassers.  

Auf den Stellplatzanlagen muss je 6 angefangene Stellplätze mindestens ein standortheimischer Laub-

baum in einer mind. 6 m² großen Baumscheibe gepflanzt werden.  

Auf den privaten Baugrundstücken sind zur Durchgrünung des Gebietes Laubbäume anzupflanzen. Die 

Menge richtet sich nach der Größe des Grundstückes, denn je angefangene 600 m² Grundstücksfläche 

muss ein Baum gepflanzt werden. Bei einer Größe von z.B. 1.000 m² sind also zwei Bäume zu pflanzen. 

Über eine örtliche Bauvorschrift (siehe Kap. C) wird geregelt, dass Einfriedungen an der Diedrich-Dan-

nemann-Straße als Hecken anzulegen sind. Trotz dieser Vorschriften bleiben den Gartennutzern genü-

gend Freiheiten zu einer individuellen Gartengestaltung auf den Grundstücken.  

 

B.3 Verkehr 

Das Plangebiet ist bisher über die Gemeindestraße Korsorsstraße bzw. Diedrich-Dannemann-Straße 

erschlossen. Die bisherige Erschließung des Gebietes ist auf die frühere Nutzung der Gaststätte zu-

rückzuführen. Zum Einen führt eine Zufahrt von Süden vom Einmündungsbereich der Diedrich-Danne-

mann-Straße in die Korsorsstraße entlang der Grünfläche in das Gebiet. Zu Anderen ist eine Zufahrt 

von Westen von der Korsorsstraße durch die Grünflächen vorhanden. Vor dem Bestandsgebäude tref-

fen sich die Zufahrten und es ist ein kleiner Platz vorhanden. In der Dorfgemeinschaft hat sich diese 

Verkehrssituation quasi als öffentliche Anlage etabliert, da der Parkplatz gut nutzbar ist und auch Busse 

hier wenden können und der Bereich nicht durch Tore o.ä. abgrenzt ist. Eigentumsrechtlich handelt es 
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sich aber nur zum geringsten Teil um öffentliche Flächen, die auch nicht dem öffentlichen Verkehr ge-

widmet sind.  

Die folgende Abbildung zeigt eine Abgrenzung der Eigentumsverhältnisse. Die grüne Fläche befindet 

sich im Eigentum der Gemeinde; bei der blauen Fläche handelt es sich um Bundeseigentum (Wasser- 

und Schifffahrtsamt Bremen) und die rote Fläche befindet sich in Privateigentum. Gelb sind grob die 

bislang genutzten Verkehrswege eingetragen 

 

Abb. 5: Luftbild mit Flächenabgrenzung der Eigentumsverhältnisse, ohne Maßstab 

 

Zukünftig soll für den nördlichen Teil des Allgemeinen Wohngebietes nur noch die nordwestliche Ein-

fahrt genutzt werden, die über privatrechtliche Regelungen gesichert werden kann. Im tatsächlichen 

Bestand vor Ort sind dazu keine Änderungen im Straßenausbau erforderlich. Die Zufahrt von Süden 

wird mit der Bebauung des südlichen Teils des Wohngebietes aufgegeben, da die neuen Wohnhäuser 

mit ihren Stellplätzen direkt von der Diedrich-Dannemann-Straße erschlossen werden sollen.  

Da die Zufahrt von Süden aufgegeben wird, soll hier auf dem Privatgrundstück eine Neuordnung des 

öffentlichen Fuß- und Radweges im Verlauf der Korsorsstraße/Einmündung Diedrich-Dannemann-

Straße erfolgen. Die folgende Abbildung zeigt einen möglichen Verlauf in grün; der frühere Bestand auf 

dem Privatgrundstück ist grau in gestrichelten Linien zu erkennen. Dieser kleine Bereich wird im Be-

bauungsplan als öffentliche Verkehrsfläche (gelb) festgesetzt, so dass die Wegeverbindung öffentlich 

gesichert werden kann.  
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Abb. 6: Möglicher Verlauf geänderter Fuß- und Radweg, ohne Maßstab 

 

Die Haltestelle „Südmoslesfehn Korsorsstraße“ liegt direkt am Plangebietes und die Haltestelle „Nord-

moslesfehn Brücke“ liegt in fußläufiger Entfernung an der B401. Von den Haltestellen verkehren die 

Buslinien 289 des VBN und 910, 314 der VWG Oldenburg regelmäßig in das Oberzentrum Oldenburg 

und nach Wardenburg. 

 

B.4 Immissionsschutz 

B.4.1 Vorhandene Situation 

Durch die Lage des Plangebietes in der Nähe zu einigen Straßen und einer Bundeswasserstraße sind 

mögliche Beeinträchtigungen durch Verkehrslärmimmissionen zu prüfen. Innerhalb des Änderungsbe-

reiches des Bebauungsplanes selbst befinden sich keine emittierenden Nutzungen. 

Im November 2023 wurde ein schalltechnisches Gutachten für die 7. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 34 erstellt (TÜV SÜD: Schalltechnischer Bericht zur Lärmsituation im Bereich der 7. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 34 „Wohngebiet Südmoslesfehn“ in 26203 Wardenburg). Die Ergebnisse aus 

dem schalltechnischen Gutachten werden im Folgenden zusammengefasst.  

Im Gutachten wurde die Verkehrsbelastung der B 401 nördlich des Gebietes, der Korsorsstraße und 

Diedrich-Dannemann-Straße unmittelbar am Gebiet und der Schiffsverkehr auf dem nördlich verlaufen-

den Küstenkanal berücksichtigt. Daraus wurde errechnet, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 

(Schallschutz im Städtebau) für Allgemeine Wohngebiete (/WA) gegenüber Verkehrslärm ((55 dB(A) 

tags, 45 dB(A) nachts) bei freier Schallausbreitung und für einen Immissionsort im 2. Obergeschoss 

(8,60 m Höhe) überschritten werden. Im geplanten WA wird die höchste Belastung an der Grenze zur 
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Diedrich-Dannemann-Straße mit 64 dB(A) tags im Erdgeschoss und 56 dB(A) nachts im 2. OG ange-

geben. Der Schwellenwert der Gesundheitsgefahr, der bei 70 dB(A) anzunehmen ist, wird sicher unter-

schritten.  

B.4.2 Planerische Auswirkungen 

Grundsätzlich sind die Belange des Immissionsschutzes von der Gemeinde in ihre Abwägung über die 

Festsetzungen im Gebiet des Bebauungsplanes einzustellen. Dabei sind sowohl die allgemeinen An-

forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung als 

auch die Erhaltung und die geordnete und nachhaltige Fortentwicklung des Ortsteiles zu berücksichti-

gen. Die Gemeinde hat sich zu vergegenwärtigen, dass jede Nutzung im Nahbereich der Verkehrsan-

lagen erheblich durch den Lärm beeinträchtigt wird. Andererseits hat aber die Gemeinde auch dafür zu 

sorgen, dass die bauliche Entwicklung in der Gemeinde und hier in Südmoslesfehn in geordneten Bah-

nen verläuft. Hierzu gehört vor allem, innerörtliche Flächen einer städtebaulich sinnvollen Nutzung zu-

zuführen, nicht zuletzt auch um damit Ansprüchen auf Siedlungserweiterungen am Ortsrand tendenziell 

entgegenzuwirken.  

Ein Verzicht auf Nutzung des Plangebietes für Wohnzwecke aus Gründen des Immissionsschutzes er-

folgt nicht, da die Fläche sonst städtebaulich gut für diese Nutzung geeignet ist. Ein Kompromiss zur 

sinnvollen Siedlungsentwicklung besteht bezogen auf Verkehrslärm für das Gebiet der 7. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 34 darin, den zukünftigen Bewohnern ein vertretbares Maß an Immissionsbelas-

tungen oberhalb der Orientierungswerte der DIN 18005 zuzumuten, ohne dass es jedoch zu unvertret-

baren oder gar gesundheitsgefährdenden Lärmeinwirkungen kommen wird. 

Zur Beantwortung der Frage, welche Immissionswerte durch Straßenverkehrslärm noch zu vertreten 

sind, kann die Gemeinde auf verschiedene Regelwerke zurückgreifen. Hier sind zu nennen die DIN 

18005 „Schallschutz im Städtebau“ und die 16. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Ver-

kehrslärmschutzverordnung). Grundsätzlich ist zunächst festzustellen, dass die Vorschriften mit Norm-

charakter (BImSch-Verordnungen) und die darin enthaltenen Regelungen auch für die planende Ge-

meinde ein höheres Gewicht besitzen als eine DIN-Vorschrift. Dies gilt speziell für die 16. BImSchV, die 

höhere Immissionspegel als die DIN 18005 für zulässig erklärt. Während die DIN 18005 Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung liefert, ist der Anwendungsbereich der Verkehrslärmschutzverord-

nung klar definiert. Die Verordnung ist demnach beim Bau von neuen Straßen anzuwenden. Die Werte 

können bei der Bauleitplanung nur einen Beitrag zur Abwägung liefern. 

Orientierungswerte DIN 18005 Immissionsgrenzwerte 16. BImSchV 

Allgemeine Wohngebiete Mischgebiete Allgemeine Wohngebiete Mischgebiete 

55 dB(A) 
tags 

45 dB(A) 
nachts 

60 dB(A) 
tags 

50 dB(A) 
nachts 

59 dB(A) 
tags 

49 dB(A) 
nachts 

64 dB(A) 
tags 

54 dB(A) 
nachts 

 

Der Blick in diese Regelwerke zeigt, dass eine Wohnnutzung bei Beurteilungspegeln von 64 dB(A) tags 

und 54 dB(A) nachts grundsätzlich noch zu vertreten ist, da in Mischgebieten eine Wohnnutzung regel-

mäßig zulässig ist. Diese Werte werden für die Flächen im geplanten Allgemeinen Wohngebiet tags 

eingehalten, aber in der Nacht überschritten.  

Für die belasteten Bereiche ist zu prüfen, inwieweit aktive und passive Schallschutzmaßnahmen dazu 

geeignet sind, die möglichen Beeinträchtigungen zu mindern. Mit der Bebauung erst in einem größeren 

Abstand zu den Straße zu beginnen, würde bedeuten, dass die innerörtliche Nachverdichtung nicht 
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stattfinden kann. Außerdem scheidet die Errichtung von aktiven Lärmschutzeinrichtungen aufgrund der  

innerörtlichen Lage aus. 

Die Gemeinde Wardenburg nutzt daher die Möglichkeit zum Schallschutz durch passive Maßnahmen 

an den Gebäuden. So können gerade für die Nachtzeit Wohn- und Schlafräume durch bauliche Maß-

nahmen effektiv gegen Lärmeinwirkungen geschützt werden, so dass die Überschreitung der oben ge-

nannten Werte zur Nachtzeit vertretbar ist. Passive Schallschutzmaßnahmen werden gem. DIN 4109 

(Schallschutz im Hochbau) so eingesetzt, dass die Außenbauteile von Gebäuden den Anforderungen 

des jeweiligen Lärmpegelbereichs entsprechen. Dazu wird dem maßgeblichen Außenlärmpegel ein be-

stimmtes bewertetes Schalldämm-Maß für die Außenbauteile von Gebäuden zugeordnet. Der maßgeb-

liche Außenlärmpegel ergibt sich im vorliegenden Fall aus dem Beurteilungspegel nachts, da die Diffe-

renz zwischen dem Beurteilungspegel tagsüber und nachts weniger als 10 dB(A), beträgt. Ist dies der 

Fall, müssen 10 dB(A) zum Nachtwert addiert werden. Außerdem sind bei Verkehrslärm 3 dB(A) zu 

addieren, um den maßgeblichen Außenlärmpegel gem. DIN 4109 zu ermitteln. Die Außenbauteile von 

Gebäuden müssen so ausgeführt werden, dass sie den Anforderungen des jeweiligen Lärmpegelberei-

ches entsprechen,  

 

 

Das gesamte Plangebiet ist dem Lärmpegelbereich IV (nach DIN 4109 Schallschutz im Hochbau) zu-

zuordnen. Dabei ist für Räume, die auch zum Schlafen genutzt werden, sicherzustellen, dass dieses 

Schalldämm-Maß auch bei Zuführung von Frischluft gewährleistet bleibt, da bei geöffnetem Fenster 

keine Dämmwirkung eintritt. Dazu kommen z.B. hausinterne Lüftungssysteme in Frage. 

Im Gutachten wurde auch geprüft, ob vorsorgend Schutzmaßnahmen für Außenwohnbereiche (Bal-

kone, Terrassen) erforderlich werden. Als Beurteilungspegel, der für Aufenthalte im Freien nicht über-

schritten werden sollte, wird im Gutachten die Grenze von 62 dB(A) tags angesetzt. Dieser Wert wird 

im Süden und im Norden des Plangebietes sowohl für die Erdgeschosse als auch die Obergeschosse 

überschritten. Am Nordrand des Plangebietes betrifft dies gebäudegebundene Balkone in den Oberge-

schossen. Hier ist in der Abwägung allerdings zu berücksichtigen, dass Balkone bei Neubauten vorwie-

gend an der Südseite der Gebäude, also im Schallschatten, zu erwarten sind. Dort wirkt die Schallab-

schirmung der Gebäude, so dass erhebliche Beeinträchtigung beim Aufenthalt auf solchen Balkonen 

nicht zu erwarten ist.  

Am Südrand des Plangebietes wurde die Baugrenze in 6 m Entfernung zur Diedrich-Dannemann-Straße 

festgesetzt, so dass in den lärmbelasteten Bereichen, in denen möglichst auf Freisitze im Erdgeschoss 

(ebenerdig) und Obergeschoss (gebäudegebunden) verzichtet werden sollte oder wo ggf. schallschüt-

zende Maßnahmen erforderlich sind, ohnehin keine Bebauung stattfinden darf. Die Bereiche, in denen 

schallschützende Maßnahmen für Außenwohnbereiche erforderlich sind, werden im Bebauungsplan 

gesondert festgesetzt („Einschränkungen für Außenwohnbereiche“ ebenerdig bzw. gebäudegebunden). 

Lärmpegelbereich 

„maßgeblicher 

Außenlärmpe-

gel“ in dB(A) 

Erforderliches bewertetes resultierendes Schall-

dämm-Maß R´w,ges der Außenbauteile in dB 

Aufenthaltsräume in 

Wohnungen 

Büroräume 

(falls geplant) 

IV 66-70 40 35 
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B.5 Natur und Landschaft 

B.5.1 Vorhandene Situation 

In dem Plangebiet befindet sich im Norden bereits Wohnbebauung mit einem angrenzenden Gärten.  

Ein Teil des geplanten Allgemeinen Wohngebietes ist bislang (Oktober 2023) unbebaut. Für den mittle-

ren Teil liegen jedoch Baugenehmigungen für zwei Mehrfamilienhäuser vor und mit den Baustellenvor-

bereitungen und Erdarbeiten wurde begonnen. Der Bereich direkt an der Diedrich-Dannemann-Straße 

war jahrzehntelang nicht bebaut. Es handelt sich um eine Brache, die regelmäßig gemäht wurde und 

die zuletzt als Auswirkung der Bauarbeiten auf dem Grundstück weniger Grünstrukturen aufwies.  

Nördlich, außerhalb des Plangebietes sind Laubbäume entlang des Küstenkanals vorzufinden. Auf der 

Grünfläche am Kanal, die nicht Teil des Geltungsbereiches ist, befinden sich einige größere Eichen. 

Südlich davon befindet sich die Parkanlage um das Ehrenmal, das von Rasen, wenigen Laubbäumen 

und Rhododendren umgeben ist.  

 

   

Abb. 7: Luftbild Oktober 2023 LGLN, ohne Maßstab 

 

Boden / Fläche 

Im Plangebiet waren bis zum Abbruch von Gebäudeteilen der Gaststätte auf etwa 3300 m² mit Gebäu-

den und gepflasterten Nebenanlagen versiegelt. Durch die vorhandenen Gebäude und die Vorbereitung 
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der Neubebauung sind ca. 4800 m² Boden stark beeinträchtigt. Bei dem restlichen Flächen handelt es 

sich zwar um unversiegelte Flächen, die aber durch die benachbarten Nutzungen gestört sind. 

Das Geländeniveau liegt ca. 7 m ü. NHN. Die gesamte Fläche stellt sich damit als weitgehend eben dar. 

Im Untersuchungsgebiet ist der Bodentyp Erd-Hochmoor verbreitet (NIBIS® Kartenserver), das aller-

dings im Siedlungsgebiet aufgegangen ist.  

Oberflächenwasser 

In dem Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Nördlich verläuft die Bundeswasserstraße 

„Küstenkanal“.  

Luft/Klima 

Dem Plangebiet kommt keine besondere klimatische Ausgleichsfunktion zu.  

B.5.2 Planerische Auswirkungen 

Arten und Biotope 

Von der zusätzlichen Bebauung ist überwiegend die bestehende, brach liegende Fläche betroffen. 

Durch die Umsetzung der Festsetzung von Baumanpflanzungen auf den Grundstücken (je 600m² ein 

Baum, je 6 Stellplätze ein Baum) im Allgemeinen Wohngebiet und eine Eingrünung zur Straße als Hecke 

wird die Artenvielfalt im Gebiet erhöht.  

Boden/Fläche und Grundwasser 

Durch die Änderungsplanung wird die Grundflächenzahl von 0,5 teilweise beibehalten, teilweise wurde 

sie auf 0,4 abgesenkt. Allerdings bleibt die Möglichkeit zur Überschreitung der Grundflächenzahl gem. 

§ 19 Abs. 4 BauNVO unverändert bei 0,75 (gem. textlicher Festsetzung Nr. 5). 

Landschaftsbild 

Durch die Umsetzung der Planung ist kein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild zu erwarten, da 

das Plangebiet und dessen Umgebung bereits durch Bebauung geprägt ist. Zudem ist das Plangebiet 

nach Norden durch den Baumbestand am Küstenkanal eingegrünt. Als Minimierung des Eingriffs sind 

die Beschränkung der Gebäudehöhen und -längen sowie Baumpflanzungen auf den Stellplätzen und 

Baugrundstücken mit Hecken an der Diedrich-Dannemann-Straße zu betrachten.  

Eingriffsbilanzierung 

Sind aufgrund der Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplanes Eingriffe in Natur und Landschaft 

zu erwarten, so ist gem. § 18 BNatSchG nach den Vorschriften des Baugesetzbuches über den Aus-

gleich zu entscheiden. Nach den Vorschriften des Baugesetzbuches in Verbindung mit den Regelungen 

der Naturschutzgesetzgebung ist ein Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft nicht erforderlich, 

soweit diese Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung (hier die vorliegende Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 34) zulässig waren. In dem Änderungsbereich bestehen bereits weitgehende Bau-

rechte und es kommt durch die vorliegende Änderung insgesamt zu keinem höheren Grad der zulässi-

gen Versiegelung. Es erfolgt daher keine Eingriffsbilanzierung und es werden keine Kompensations-

maßnahmen vorgesehen. 

Bei einem Verfahren gem. § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) ist im Übrigen die Ein-

griffsregelung nicht anzuwenden (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB).  
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B.5.3 Artenschutz 

Die Bestimmungen zum besonderen Artenschutz gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) untersagen konkret schädigende Handlungen für besonders geschützte Tier- und Pflan-

zenarten. Die Verbote werden durch die Bauleitplanung nicht unmittelbar berührt. Im Rahmen der Pla-

nung wäre jedoch zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Bestimmungen die Realisierung der Planung 

dauerhaft hindern könnten und somit eine Nichtigkeit des Bauleitplans bewirken würden. Dabei ist im 

vorliegenden Fall allerdings zu bedenken, dass bereits Baurechte über den Bebauungsplan Nr. 34, 

Stand der 2. Änderung vorliegen. Wenn die vorliegende 7. Änderung nichtig würde, würden diese Bau-

rechte wieder aufleben und die Beachtung des § 44 BNatSchG würde wie bisher bei einzelnen Bauvor-

haben zu prüfen sein. 

B.6 Infrastruktur 

leitungsgebundene Ver- und Entsorgung 

Zur Ver- bzw. Entsorgung des Gebietes mit Wasser, Strom, Gas und Telekommunikationseinrichtungen 

sowie Schmutzwasser können die bestehenden Leitungen in dem Gebiet genutzt werden. Die Lösch-

wasserversorgung kann über durch Unterflurhydranten über die bestehende Wasserversorgung erfol-

gen. 

Niederschlagswasser 

Das in dem Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird auf den Baugrundstücken zur Versicke-

rung gebracht. 

Abfallentsorgung 

Die Erfassung des Hausmülls, der Wertstoffe, der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, des Sperrmülls 

sowie des Baum- und Strauchschnittes erfolgt entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises Olden-

burg. Es besteht Anschlusszwang lt. Satzung. Dabei sind die Müllcontainer an den öffentlichen Straßen 

bereitzustellen. Die Müllfahrzeuge werden das Plangebiet nicht befahren.  

B.7 Altlasten 

Der Gemeinde liegen keine Erkenntnisse über Altlasten im Plangebiet vor. 
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C ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Zusammen mit der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 beschließt die Gemeinde eine Satzung 

über örtliche Bauvorschriften gem. § 84 Nds. Bauordnung. 

Als wesentliches gestalterisches Element, das im Ortsbild eine weithin sichtbare Wirkung hat, soll das 

Dach im Sinne der traditionellen Formensprache gehalten werden. Für eine harmonische Gestaltung 

der Dächer erfolgen verschiedene Vorgaben, die das Verhältnis, die Größe und die Lage verschiedener 

Bauteile zueinander steuern. 

Es wird daher festgesetzt, dass die Gebäude im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 mit geneigten Dächern 

(30-50 Grad) zu errichten sind. Um einen ruhige Dachlandschaft zu gewährleisten und damit das Dach 

überhaupt in Erscheinung tritt, wird die Gestaltung der Dachaufbauten begrenzt. Das Dach soll als sol-

ches und in seiner geneigten Form ablesbar bleiben. Es soll nicht in einem Übermaß durch Vorbauten, 

Zwerchhäuser und Dachaufbauten überformt werden, so dass diese auf max. 2/3 pro Dachseite be-

grenzt werden. Im Gegensatz zu symmetrisch geneigten Dächern können Pultdächer allerdings eine 

einseitig verhältnismäßig hohe Fassade erreichen, die an dieser Seite ein höheres Gebäude vermuten 

lassen. Diese Bauform würde sich auch nicht in das Orts- und Landschaftsbild einfügen und wird daher 

ausgeschlossen. Zulässig sind Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdächer. Untergeordnete Bauteile an 

den Hauptnutzungen, wie z. B. Gauben oder Vorbauten sowie Garagen, Carports und Nebenanlagen 

in Form von Gebäuden dürfen mit anderen Dachformen ausgeführt werden. Hierdurch ist keine städte-

baulich nachteilige Wirkung zu erwarten. 

Damit sich neue Baukörper auch farblich in das Ortsbild integrieren, erfolgen Vorgaben für die farbliche 

Gestaltung des Daches und der Fassaden. Typisch für Südmoslesfehn sind Gebäude mit dezenter und 

gedeckter Farbgebung und klassischer Dacheindeckung mit nicht glänzenden Materialien in den Farben 

rot, rot-orange, rot-braun, anthrazit und schwarz. Vielfarbige, sehr dunkle oder ungewöhnlich farbige 

Fassaden entsprechen nicht der Örtlichkeit und wirken störend. An den Fassaden sind ausschließlich 

gedeckte Farbtöne in naturrot (für Ziegel) und hellem Putz zulässig. Zu gestalterischen Zwecken darf 

bis zu 1/4 der jeweiligen Fassade mit anderen Farben oder Materialien ausgeführt werden. Ausge-

schlossen werden sollen aber andere auffallende Farben, die nicht in die Landschaft und Ortsbild pas-

sen. Mit diesen Vorgaben werden sich Neubauten, die hier an prominenter Stelle und als größere Bau-

körper auftreten, in das Ortsbild von Südmoslesfehn einfügen.  

Ausnahmsweise dürfen Fassaden auch als insgesamt Holzfassaden ausgebildet werden, wenn beste-

hende Gebäude (hier z.B. das ehemalige Gaststättengebäude) umgebaut oder energetisch saniert wer-

den. Hiermit unterstützt die Gemeinde, die Bemühungen weniger Energie im Wärmeverbrauch, aber 

auch bei Baumaterialien (Erhalt statt Abriss) zu verwenden. Holz kann als natürliches Material und 

nachwachsender Rohstoff, i.d.R. weniger klimaschädlich gelten und wird daher in diesem Sinne aus-

nahmsweise zugelassen.  

Einfriedungen sind entlang der Verkehrsflächen (hier Diedrich-Dannemann-Straße) nur als Hecken mit 

einer Höhe bis zu 1m zulässig, um damit zum typischen begrünten Vorgartencharakter beizutragen und 

abweisende Gestaltungen z.B. aus hohen Flechtzäunen oder Mauern zu verhindern. Diese bringen eine 

andere, abweisende Qualität in das Ortsbild, das sonst durch offene Vorgärten und überwiegend nied-

rige Einfriedungen mit Übergängen von privaten, halböffentlichen und öffentlichen Bereichen geprägt 

ist. 
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D DATEN 

D.1 Städtebauliche Werte 

Nutzungsart m² 

Allgemeines Wohngebiet WA1 4.969 

Allgemeines Wohngebiet WA2 2.414 

Öffentliche Verkehrsfläche 73 

 7.456 

 

D.2 Verfahrensvermerke 

Die Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zusammen mit der Planzeichnung der 7. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 34 öffentlich in der Zeit vom ….. bis zum ……….. ausgelegen. 

 

          

Wardenburg, den       ........................................................ 

        Bürgermeister 

 

Die Begründung wurde vom Rat der Gemeinde Wardenburg zusammen mit dem als Satzung beschlos-

senen 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 in der Sitzung am ………… beschlossen. 

 

        . 

Wardenburg, den .     ........................................................ 

        Bürgermeister 

  


